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Der Halliſche Courier
m Schwetſchke' ſchen Verlage)

Zei

Jn der Expedition des Halliſchen Couriers (Schwetſchke).

Stadt und Land

Redakteur Dr. Schadeberg.

172. Halle, Freitag den 11. April 1851.
Zweite Ausgabe.

Hier z u eine Beilage.
Der Vierteljährliche Abonnements Preis beträgt für unſere unmittelbaren Abnehmer 22 Sgr., durch die reſp. Poſtanſtalten überall nur 26 Sgr.
Die auswärtigen Beſtellungen auf unſere Zeitung erſuchen wir bei den Königlichen Poſtanſtalten unter Angabe unſeres Zeitungstitels

Halliſcher Courier bei Schwetſchke
zu machen und alle brieflichen und ſonſtigen ſchriftlichen Zuſendungen von Bekanntmachungen c. unter der Adreſſe

An die Expedition des Halliſchen Couriers (Schwetſchke)
an uns gelangen laſſen zu wollen.

Es ſind mir ferner ein Doppel-Friedrichsd'or und 4 Thlr. über
geben worden zur Hälfte für die vertriebenen ſchleswigſchen Geiſtli
chen, zur Hälfte für die entlaſſenen Offiziere beſtimmt.

Halle, den 10. April 1851. Dr. Schwetſchke.

Deutſchland.
Berlin, d. 9. April. [Schluß des Berichts der 59ſten

Sitzung der Zweiten Kammer. Nach dem Miniſter Präſiden
ten erhielt der Abg. v. Vincke das Wort: Es möge richtig ſein,
daß Konſequenz nicht das höchſte Verdienſt des Staatsmannes ſei,
aber wenn eine ſolche Sinnesänderung bei einem Miniſter eintrete, ſo
ſei es ſeine Pflicht abzutreten und die Ausführung der Jdeen, zu de
nen er ſich bekehrt habe, den Männern zu überlaſſen, die ſich früher
als er dazu bekannt, und in dieſem vorliegenden Falle gebe es eine
große Anzahl ſolcher Männer auf, der andern Seite des Hauſes. Wenn
der Vorredner ſich rühme, im Jahre 1848 nicht für die Kopfzahlwahl
geſtimmt zu haben, ſo müſſe er daran erinnern daß es damals viel
leicht ein Würfelſpiel um die Krone geweſen wäre, wenn man einen
andern Wahlmodus verſucht hätte. Daß er, der Redner, ſpäter den

beruhe.

ſolle ſo müſſe er bemerken, pFrankfurt den Beweis geliefert hätten, daß ſie,
Muth anbelange, hinter dem Herrn Miniſter nicht zurückſtänden, auch
ohne durch ein Heer gedeckt zu ſein. Was das Ablehnen der Kaiſer
krone anbelange, ſo müſſe er bemerken, daß die Miniſter ihm an dem
Tage, an welchem die Kaiſerdeputation eintraf, Einſicht in die Ant
wort geſtattet hätten, die ihr am folgenden Tage gegeben werden
ſollte in der Antwort aber, wie man ſie am folgenden Tage aus
Dem Munde des Königs vernommen ſei ein Paſſus über die Zuſtim
mung der Fürſten dazu gekommen der wahrſcheinlich allein entſchei
dend für die Ablehnung wurde. Er ergehe ſich hier nicht blos in
einer nachträglichen Kritik; denn er habe ſchon damals vorausgeſagt,
daß mit dem Ablehnen der Kaiſerkrone in Süddeutſchland revolutio
naire Bewegungen ausbrechen würden, daß jede ſpätere Verfaſſung noch
weniger Garantieen bieten würde, als die frankfurter, endlich in Er
furt, daß man das Verfaſſungswerk zum Abſchluß bringen, oder ſich
auf immer traurigere Zuſtände gefaßt machen müſſe. Leider ſei
das alles eingetröffen. Was man dem Vorredner in Bezug auf die
Unionspolitik vorgeworfen, ſei, daß er die Regierungen nicht zum
Beitritt gezwungen ſondern daß er die Sentimentalität ſo weit
getrieben, zu warten, bis die Einzelſtaaten, namentlich Oeſterreich
hinlänglich erſtarkt waren, um einen erfolgreichen Widerſtand zu
leiſten Eine ſolche Tendenzpolitik, die von der Solidarität aller con
ſervativen Intereſſen ausgehe, ſei nicht die Politik Friedrichs des
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Großen. Von der erſten Kriegserklärung gegen Dänemark möge
man halten was man wolle nachdem aber einmal der Krieg erklärt
war, durfte man nicht mehr die Erhebung der Herzogthümer eine
Revolution nennen, und ſich ſchließlich durch die Drohungen fremder
Mächte, in ein Bündniß mit dem radikalen Revolutionsminiſterium
in Kopenhagen zu treten ſchrecken laſſen. Daß ein Haſſenpflug mit
der heſſiſchen Verfaſſung nicht regieren könne, ſei kein Beweis gegen
dieſeibe. Das heſſiſche Volk habe ganz beſondere Urſachen gehabt,
ſeine Verfaſſung mit ſchützenden Barrieren zu umgeben. Daß das
Ausland mit dem Bund zufrieden ſei, wäre für Preußen ganz und
gar kein Grund geweſen ihn anzuerkennen. Jetzt betrachte man es
gar als eine Errungenſchaft, ſich an der Execution betheiligen zu dür
fen, in Kaſſel ein Bataillon ſtehen zu laſſen, das ſelbſt nicht einmal
eine Parade abhalten dürfe, einen Bevollmächtigten dorthin zu ſchicken
der dort von dem öſterreichiſchen Kommiſſar förmlich desavouirt werde
Was der Erfolg des Krieges geweſen wäre, wiſſe er ebenſowenig
aber das wiſſe er, daß es für Preußen beſſer ſei, ehrenvoll unterzu

gehen, als von der Gnade Europa's oder vielmehr nur eines Theiles
von Europa zu leben. Der Redner begründet dann die eiPunkte ſeines Amendements näher und ſucht ſich ſchen h
gen die Politiker aus, die in dem einen Theil ihrer Reden Glieder

zerbrechen, um ſie in dem zweiten wieder anzuheilen, und vor den
Concluſionen zurückſchreckten, die ſie aus ihren Vorderſätzen eigentlich
ziehen mußten.

Abg. Fock ſpricht für den Kommiſſionsantrag, wiewohl er ider Politik des Miniſteriums manches rer gewbüinſcht hatte die
Kaiſerkrone würde er auch nur angenommen haben um der Deno
kratie auf den Kopf zu treten.

Abg. Simſon:- Es ſei nicht ſeine Abſicht geweſen ſi i dieſer Gelegenheit auf eine Kritik der Poli e Milſelte e en
laſſen ſondern blos über den Bericht zu ſprechen. Indeſſen müſſe
er doch auf einige Punkte in der Rede des Herrn Miniſters zurück
kommen. Derſelbe habe geſagt, man habe die Kaiſerkrone nicht aus
unberechtigten Händen empfangen wollen, und doch habe die Ant
wort des Königs ausdrücklich geſagt, daß ihm dies Anerbieten ein
Anrecht gebe. Wie aber laſſe ſich von einem Anrecht ſprechen das
aus unberechtigten Händen komme? Der Miniſter habe ferner der
Regierung ein Verdienſt daraus gemacht, daß ſie zur Ablehnung der
Kaiſerkrone gerathen und doch entſinne er ſich ſehr lebhaft, daß er
damals mit Schmähungen überhäuft worden ſei, als er ſich heraus
genommen zu ſagen daß die Antwort vom 3. April eine Ablehnung
ſei. Was die Angriffe auf Montesquieu anbelange, ſo werde viel
leicht auch außer den ODoctrinärs ein und das andere Mitglied we
nigſtens die Vorrede zu Niebuhrs römiſcher Geſchichte geleſen haben,
in der derſelbe ſage, daß er alle ſeine Principien zur politiſchen Be
urtheilung aus Montesquieu geſchöpft habe.

Der Redner geht dann zu einer Kritik des Berichts über und
weiſt nach, daß die 18 Millionen von der Kammer nur zur Aus
führung von der Unionspolitik bewilligt waren, und daß deshalb die
Kammer unmöglich verpflichtet ſein könne die Verwendung der um
men, um die es ſich handle, zu ganz en e e nen

Nach einer kurzen Entgegnung des Miniſterpräſidentenhierauf ver Abg. Graf Aruhn das Wort, und ſucht in einrvr 3
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wirküng bei den Kriegsgerichten nicht länger mehr

ßerſt ausführlichen Vortrage nachzuweiſen daß nur die Verfolgung
des ganz unausführbaren Unionsplanes Preußen in ſeine ge enwär
tige ungünſtige Lage gebracht habe. Die frankfurter Verfaſſung ſei
durch die Conceſſionen die man der Linken gemacht, ſo ſtark mit
demokratiſchen Elementen verſetzt geweſen, daß man ſie immer nur
mit Hintergedanken hätte annehmen können. Die Regierung habe
nie verſprochen, für die Durchführung der Union Krieg zu führen,
und alſo könne man ihr keinen Wortbruch vorwerfen. Wenn er und
ſeine Partei dem Miniſterium Vorwürfe darüber machen wollten daß
es das Verderbliche des eingeſchlagenen Weges nicht früher eingeſehen,
ſo würde dies einen Sinn haben aber die andere Seite könne ihm
döch unmöglich vorwerfen, daß es bis zum äußerſten Augenblick bei
der von ihr vertretenen Politik ausgeharrt habe. Die Politik Frie
drichs des Großen ſei eben auch nur einem abſoluten Monarchen mög
lich geweſen. Schließlich verſichert der Redner, daß wenn die Unab
hängigkeit und die Machtſtellung Preußens jemals ernſtlich gefährdet
werden ſollten er und ſeine Freunde gewiß mit eben ſoviel Eifer da
für einſtehen würden, wie irgend eine andere Partei.

Der Schluß der Discuſſton wird abgelehnt, dagegen die Verta
gung angenommen, worauf nach einigen perſönlichen Bemerkungen
der Abgg. Graf Schwerin, Simſon und v. Vincke die Sitzung um
un un geſchloſſen wird. Nächſte Sitzung: Morgen (Donnerstag)

r.

Berlin, d. 9. April. Es ſind geſtern bekanntlich Depeſchen des
Grafen Bernſtorff von Wien hier Kingegangen. Sie enthalten dem
Vernehmen nach Aufſchlüſſe über die Verzögerung der hier erwarte
ten öſterreichiſchen Antwortsnote. Es wird in Ausſicht geſtellt, daß
dieſe Note auch die endliche Auffaſſung enthalten wird, welche man
in Oeſterreich über die allgemeine Beſchickung des Bundestags hegt.

Wir hören, daß Graf Arnim, obſchon er ſeine Credttive bereits
empfangen hat, ſeine Abreiſe doch bis nach Eingang der öſterreichi
ſchen Note verſchieben wird. Graf Thun dürfte ſchon in den
nächſten Tagen auf ſeinen Poſten nach Frankfurt a. M. zurückkehren.
Alsdann wird durch einen gemeinſchaftlichen Act der öſterreichiſchen
und der preußiſchen Regierung die interimiſtiſche Bundescentralcom
miſſion aufgehoben werden. Jhre Befugniſſe gehen ſelbſtredend auf
den Bundestag über. Die Sitzungen des Bu ndestages ſollen,
und man hat Grund anzunehmen, daß darin Uebereinſtimmung zwi-
ſchen hier und Wien herrſcht, am 1. Mai d. J. eröffnet werden.

Die Gegenſtände, welche von der zweiten Kammer noch vor ihrer
am Sonnabend eintretenden Vertagung zur Feier des Oſterfeſtes er
ledigt werden ſollen, ſind folgende: 1) der Bericht der vereinigten
Finanz und Budgetcommiſſion über ben Rechenſchaftsbericht wegen
Verwendung der 18 Mill. Thlr. c. 2) der Bericht der Commiſſion
für das Gemeindeweſen über mehrere Petitionen 3) der Bericht der
Commiſſion über den Antrag des Abg. v. Richthofen, und Genoſſen,
betreffend die Declaration des 9. 146. der Gemeindeordnung; 4) der
Bericht der Commiſſion über den Antrag des Abg. v. Uechtritz und
Genoſſen betreffend die Declaration des 9. 95. des Ablöſungsgeſetzes
5) Bericht der Commiſſion über zwei Anträge der Abgeordneten Har
kort und Fröhner, und 6) Bericht der Commiſſion für die Finanzen
und Zölle, betreffend das Geſetz über die freiwillige Anleihe Hier
nach dürfte die Kammer bis Sonnabend täglich, nach Umſtänden wohl
gar noch eine Abendſitzung halten müſſen.

Die „H. meldet: Nach längeren darüber gepflogenen Ver
handlungen iſt nunmehr die Reichsbatterie zu Bremerhafen an Han
nover überlaſſen worden.

Poſen, d. 6. April. Der Bau unſerer Feſtung, im
Jahre 1828 begonnen, iſt ſo weit vorgeſchritten, daß der Platz bei
Anwendung proviſoriſcher Ergänzungen und Armirungen gegen jede
Art des Angriffs vertheidigungsfaähig erachtet werden kann. Durch
Kabinets Ordre vom 14. März 1844 wurde zur Vollendung des
Baues eine Summe von 2 Mill. 600,000 Thlr. bewilligt, und ſollte
derſelbe hiernach im Jahre 1853 54 zum Abſchluß kommen, wobei
die regelmäßige Gewährung einer jährlichen Bau Rate von 300,000
Thlr. vorausgeſetzt war. Es ſind jedoch hierauf bis ult. 1850 im
Ganzen nur 1 Mill. 578,000 Thlr. gewährt worden und werden
incl. der für die nothwendige Acquiſttion mehrerer Gebäude gelei
ſteten Vorſchüſſe noch 1 Mill. 128,500 Thlr. zu bewilligen ſein
welche Summe jedoch obgleich in Poſen mit umſichtiger Oeko
nomie gebaut wird, zur gänzlichen Vollendung der Feſtung voraus
ſichtlich noch nicht ausreichen wird, da die Terrain Acquiſttionen
zum Feſtungsbau bei dem mit jedem Jahre geſtiegenen Kaufwerthe
der Grundſtücke viel höhere Koſten verürſachen dürften, als in der
urſprünglichen Veranſchlagung dafür angenommen worden, und
außerdem auch noch die Koſten artilleriſtiſcher Bedürfniſſe, z. B. die
Beſchaffung eines ZJeughauſes, mehrere Pulvermagazine c. hinzu
gekommen ſind. So ſehr nun auch politiſche und nicht minder bau
ökonomiſche Gründe dafür ſprechen eher eine höhere Bau Rate
als eine niedrige feſtzuſtellen, ſo hat das Kriegsminiſterium ſich doch
in Rückſicht auf die finanziellen Verhältniſſe damit begnügt, die
diesjährige Bau Rate auf nur 275,006 Thlr. feſtzuſtellen.

Kaſſel, d. 7. April. Zwiſchen den beiden dommiſſarien,
Staatsminiſter Uhden und Feldmarſchall Lieutenant 5 es
haben in den letzten Tagen mehrfache Konferenzen wegen der Stel
lung, welche die preußiſchen Truppen jetzt Fnnehmen ſollen ſtatt
gefunden. Nan erwartet, daß dem preußiſchen Militair eine Mit

vorenthalten

werde. Letzteres wünſcht man um ſo mehr, als man die feſte Ueber
zeugung hegt, daß die preußiſchen Militairs unbefangen urtheilen

werden (Pr. Ztg.)Darmſtadt d. 9. April. Der Kammer iſt ein Wahlgeſetz mit
Cenſus vorgelegt worden.

Aus öſterr. Schleſten, d. 4. April. Privatnachrichten aus
Galizien erzählen von einer in Sandecz entdeckten, ziemlich verzweig
ten Verſchwörung, die einen abermaligen Aufſtand Galiziens und Un
garns bezweckt haben ſoll. Der Hauptheerd derſelben ſei ein Kloſter
daſelbſt geweſen, in deſſen Räumlichkeiten man auch einen ziemlichen
Vorrath von Waffen und Munition gefunden hat. Schon ſei ſogar
der Tag des Ausbruchs, der mit der Niedermetzelung aller Deutſchen
beginnen ſollte, beſtimmt geweſen, als die Regierung von dem unſin
nigen Vorhaben von einem der Verſchwörer ſelbſt in Kenntniß geſetzt
wurde und es ſogleich in ſeinem Keime erſtickte. Das Ganze klingt
zwar ſehr abenteüerlich, etwas Wahres dürfte denn aber doch daran

ſein. (C. 3.)Wien, d. 7. April. Geſtern Abend ſind ſehr wichtige Depe
ſchen von hier nach München ausgefertigt worden ſie betreffen dem
Vernehmen nach die deutſche Frage, da man hier immer noch nicht
weiß, wie man mit der Beſchickung des Bundestages Seitens Preu
ßens daran iſt, inſonderheit die preußiſchen Erklärungen, die in den
letzten Tagen hier angelangt ſind, durchaus nicht den Charakter des
Definitiven an ſich tragen aus dieſem Umſtande mag es wohl kom
men, daß preußiſcherſeits die Ernennung des Vertreters für Frank
furt nicht zugleich erfolgt iſt.

In politiſchen Kreiſen circulirt eine Liſte von Reichsräthen,
t hrde wltithirtſche hoch klerikale und hoch bureaukratiſche Elemente
enthält.

Mit dem 1. Mai ſoll der Belagerungszuſtand in der Reſidenz
aufgehoben werden und nach dem Rücktritt des Baron Welden kein
neuer Militairgouverneur für Wien ernannt werden, ſondern blos
ein Stadtkommandant; das Miniſterium hätte alſo in dieſer wichtigen
Angelegenheit einen Sieg über die Militairgewalt erfochten.

Am 1. April haben ſämmtliche K. K. Kaſſen wieder damit be
gonnen, die Gehalte, Penſionen und Zinſen ganz in klingender Münze
auszuzahlen.

Jn einigen Gegenden Galiziens iſt die Hu ngersnoth bereits
an der Tagesordnung, weil alle Vorräthe von Cereaglien verzehrt
wurden. Wenn der Frühling durch ſein frühzeitiges Erſcheinen nicht
Abhülfe verſchafft, ſo kann das Uebel einen ſehr hohen Grad erreichen.
Die Haupturſache der Unergiebigkeit der vorjährigen Ernte liegt in
dem Widerwillen der Landleüte, ſich zu den Feldarbeiten in gehöriger
Zeit zu verdingen, und die Regierung muß Maßregeln ausfindig ma
chen, entweder dieſen Widerwillen zu überwinden, oder den größeren
Landbeſitzern geeignete Mittel an die Hand zu geben, daß ſie ihre
Felder gehörig beſtellen können.

Jn Mailand ſind neuerdings mehrere Fälle vorgekommen, daß
Perſonen, die auf der Straße Cigarren rauchten, inſultirt wurden
Zahlreiche Patrouillen durchzogen in Folge davon die Stadt.

FTtalien.
Neapel, d. 21. März. Am 11. März wurden alle im Proceß

gegen die Unità Jtaliang Verurtheilten, die ſich in der Feſtung
Niſida befanden, nach der Veſte Pescara transportirt. Die Unglück
lichen mußten den langen Weg mit gebundenen Händen und Eiſen
an den Füßen zurücklegen und wurden die Nacht über in die Gefäng
niſſe der Dörfer geſperrt. Einige Verwandte welche die Gefangenen
begleiteten, wurden in Seſſa verhaftet und erſt nach mehreren Tagen
freigelaſſen. Unterdeſſen warten wir noch immer auf die Publication
des Strafurtels, denn obgleich der zweite Monat ſchon um iſt, hat
der Gerichtshof noch nichts bekannt gemacht. Die Richter ſcheinen
alſo entweder uneins oder zaghaft, mit welchen Entſcheidungsgründen
ſie ihre Urtel öffentlich rechtfertigen ſollen. Beſtändig werden darüber
Berathungen gehalten einige davon im Hauſe des Juſtizminiſters
Longobardi.

Frankreich.
aris, d. 8. April. Man beſchuldigt immer mehr den Präſi
die Urſache zu ſein, weshalb ein definitives Miniſterium bis

her nicht zu Stande gekommen iſt. ein ganzes Streben ſoll dahin
gehen, der Verſammlung das frühere wieder aufzudringen.

Die Patrie erklärt, Hr. Falloux unterhandle gegenwärtig zu
Venedig eine patriotiſche Ausſöhnung zwiſchen dem Grafen Cham
bord und Ludwig Bonaparte. Das bonapartiſtiſche Blatt will nach
den Korreſpondenzen von dort ſchließen, daß dieſe Bemühungen bal-
digen und glänzenden Erfolg haben werden.

Paris, d. 8. April. Einem Gerüchte nach, iſt die Miniſterkriſis
zu Ende, ünd ſteht zu morgen die Ernennung des neuen Miniſteriums
bevor. Heute Mittag fand ein außerordentlicher Miniſterrath ſtatt.
Das Miniſterium hat den auswärtigen Geſandten aufgegeben, die
Flüchtlinge überwachen zu laſſen In der geſetzgebenden Verſamm
lung iſt die zweite Leſung des Nationalgardengeſetzes beſchloſſen worden.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 8. April. Jm Unterhauſe iſt die Verlängerung der

Einkommenſteuer auf drei Jahre bewilligt worden.



Amerika.
Die am Morgen des 16. in Liverpobl angekommene „Aſia“ hat

Nachrichten aus NewYork bis zum 26. März gebracht. Die
Aufregung wegen der SclavenAuslieferungs Bill dauerte in den
Vereinigten Staaten fort. Jn New ork hielten die Schwarzen
Meetings, in welchen ſehr energiſche Reſolutionen, z. B. eine die
Bildung von Militair Kompagnieen bezweckende, angenommen wur
den. Die Blätter von Neu Orleans melden die Freiſprechung
aller Perſonen, welche der Theilnahme an dem FreibeuterZuge ge
gen Cuba angeklagt waren. Aus Californien hatte die „Crescent“
City 300,000 und der „DOhio 1,000,000 Dollars in Goldſtaub
gebracht.

Vermiſchtes.
Hannover, d. 7. April. Heute früh hat ſich am Bau

des neuen Theaters ein ſchreckliches Unglück ereignet. Ein in der
Höhe von etwa 40 Fuß befindliches Gerüſt brach plötzlich zuſammen
und neun auf demſelben beſchäftigte Arbeiter ſtürzten hinunter. Lei
der ſind ſie faſt Alle ſehr ſchwer verletzt; Einer davon wird ſeinen
Fall kaum einige Stunden überlebt haben ſieben Andere haben Bein
oder Arm gebrochen nur ein Einziger, der auf ſeine unglücklichen
Kameraden fiel, iſt mit einer leichten Quetſchung der Hand davon
gekommen.

Nach mehrfach mißlungenen anderweitig angeſtellten Verſu-
chen, iſt es einem Genter, Namens Amye Berte, nach mehrjährigen
in England, Jrland und Schottland angeſtellten Forſchungen und
Verſuchen gelungen, alle, ſelbſt die feinſten glatten und Damaſt
Leinenarten und Sorten auf Dampfwebeſtühlen zu fabriziren. Nach
dem Urtheil der angeſehenſten belgiſchen Blätter hat er gleich Jacquart,
welchem ja anfänglich gleiche Verkennung und Verneinung ſeiner
Unvergänglichen Erfindung widerfahren war, mit ſeiner im April 1849
zu Gent errichteten erſten Fabrik für DampfFlachsweberei die Mark
ſteine einer wahrhaften induſtriellen Umwälzung aufgeſtellt. Die von
dieſem ausgezeichneten Induſtriellen errichtete Fabrik beſteht aus einem

Komplex von Maſchinen und Webeſtühlen, die zur Bereitung und
Verwebung des Flachsgeſpinnſtes mittelſt Dampfkraft beſtimmt ſind.
Von derzeit vorhandenen 75 Stühlen ſind 72 montirt und 3 aus
Mangel an Platz nicht montirt, 15 Maſchinen ſind zu den verſchiede
nen Bereitungen und Vorrichtungen des Fadens beſtimmt. Alle die
verſchiedenen Fadenſorten, von denen an, aus welchen Segel und
Packleinen verfertigt werden, bis zu denen, welche zur Herſtellung
der edelſten Batiſtleinen dienen, können von einer und derſelben Ma
ſchine geſponnen werden, und die einzige Veränderung, welche je nach
den verſchiedenen herzuſtellenden Qualitäten vorgenommen wird, be
ſteht in der Schmälerung oder Verlängerung der Weberbäume und
Kämme.

Jn Detole, einem kleinen Dorfe des Bezirks Caſentino (Pie
mont) fulminirte an einem der letzten Sonntage der Pfarrer gegen
die Liberalen die an den Bewegungen der letzten drei Jahre Theil
genommen haben. Unter den Zuhörern gab ſich bald eine merkliche
Mißſtimmung kund; da aber der Fanatiker ſich in ſeinem Verketze
rungseifer nicht hemmen ließ, ſo verließ das verſammelte Volk wie
auf ein Zeichen und in größter Stille die heilige Stätte und ließ den
Eiferer den leeren Bänken predigen.

Charles Green beſchreibt ſeine letzte „Waſſerluftfahrt“ nach
Frankreich, welche er mit dem Ex Herzog von Braunſchweig unter
nommen und von welcher er am 1. April in London wieder ein
traf, als eine der ſchönſten Reiſen, die er je gemacht. Sein Ballon
ſtieg am 31. März, 20 Minuten nach 1 Uhr Mittags von Haſtings
auf und flog in ſüdöſtlicher Richtung etwa 12 Miles weit von der
engliſchen Küſte weg. Ungefähr in der Mitte des Kanals wurde er
von einer Windſtille überraſcht und ſank ſo tief, daß die Reiſenden
durchs Sprachrohr mit einigen Fiſcherbooten, die gerade unter ihnen
ſegelten, parlamentiren konnten; darauf gerieth er wieder in einen
ſüdöſtlichen Luftſtrom und ſtieg, in Folge der Gasexpanſion durch die
Hitze der Sonnenſtrahlen, wieder 4000 Fuß hoch. Jetzt begann das
Sicherheitsventil zu operiren und ließ ſo viel Gas aus, daß die am
Lenkſeil angebrachten Metallbojen auf der Oberfläche des Meeres
ſchwammen und den Ballon nicht tiefer ſinken ließen. Kurz vorher
überblickten die Luftfahrer die ganze lange, im glorreichſten Sonnen
ſcheine ſtrahlende Kreideküſte von DungeneßPoint bis BeachyHead,
und ebenſo ſahen ſie, in einer Entfernung von 20 Miles angekommen,
einen Theil der Küſte Frankreichs vor ſich liegen. Endlich ließen ſie
das Ankertau herab unter ihnen ſchimmerte der von der Ebbe blos
gelegte Sand; deutlich ſahen ſie darauf zwei Perſonen ſpazieren, die
ſich den Witz machen wollten, das über den Sand ſchleifende Lenkſeil
feſtzuhalten, aber der Eine ward von der Kraft des Taues gleich hef
tig zu Boden geworfen während der Andere einen vollſtändigen Pur
zelbaum in der Luft ausführte, glücklicherweiſe ohne weitern Schaden
zu nehmen. Hr. Green ſegelte noch in einer Höhe von etwa 50 Fuß
über den Gipfel eines Berges weg und ſenkte ſich dann raſch im Thale
in der Nähe eines Dorfes nieder deſſen Bewohner ſchaarenweiſe her
auskamen. Der Herzog von Braunſchweig griff nach dem Sprach
rohre und gab den Bauern Verhaltungsbefehle. Die Gondel berührte
den Boden beinahe ohne Stoß und die Reiſenden ſtiegen aus bei
Neufchatel, etwa 10 Miles ſüdöſtlich von Boulogne, eine Viertel
ſtunde weit vom Eiſenbahnhof, wo der Ex Herzog ſogleich ein Billet
nach Paris nahm, während Green ſein Luftſchiff zuſammenpackte und

in einem Bauerwagen nach Boulogne fuhr. Dies war einige Minu
ten nach 6 Uhr. Die Reiſenden hatten daher in 5 Stunden volle 60
Miles zurückgelegt. Höchſt angenehm überraſcht ſoll der Ex Herzog
von der völligen Unmerklichkeit der Bewegung in der Gondel geweſen
ſein. Vermuthlich macht er die Rückreiſe nach England wieder durch
die Luft, da er eine unüberwindliche Scheu vor der See und der
Seekrankheit beſitzen ſoll.

Eine Aufforderung der vereinigten Arbeiter von Neuyork zur
Beſchickung des allgemeinen Arbeiterkongreſſes in London lautet
wörtlich folgendermaßen

Der induſtrielle Kongreß der Stadt Neuyork ſendet ſeinen Standesgenoſſen
in allen Theilen der Welt freundlichen Gruß und erſucht ſie: von ihren Brüdern
Einige, zu deren Beſonnenheit und Erfahrung ſie Vertrauen haben, zu ernennen,
welche mit unſern Abgeordneten in der Stadt London in England im Monat Mar
dieſes Jahres zuſammentreffen ſollen, um mit einander über die Uebel unſerer
Lage zu berathen, den wahren Zuſtand unſerer reſpektiven Gewerbe, ſowie die
Vortheile und Nachtheile derſelben in den verſchiedenen Ländern darzulegen und
ein allgemeines Princip aufzuſtellen, welches Allen zum Heile gereichen und bei
dem Alle mitwirken können. Um dies aber mit deſto mehr Erfolg thun zu können,
wünſchen wir ferner, daß eure Abgeordneten mit genauen ſtatiſtiſchen Angaben
über die Arbeits-, Lohn und Lebensverhältniſſe der betreffenden Länder ſowie
mit ſolchen Verbeſſerungsplanen verſehen ſeien, welche in den betreffenden Ländern
am meiſten gebilligt werden, außerdem aber ſich nur auf die Uebel beziehen, die
wir durch eigene Anſtrengungen beſeitigen können, alſo von allgemeiner Anwend
barkeit ſind und mit den politiſchen Verhältniſſen eines beſtimmten Landes nichts
zu thun haben. Jn der Hoffnung, daß kein Arbeiter dies mit Gleichgültigkeit
leſen oder ſeine Pflicht gegen ſeine Gefährten zu erfüllen glauben wird, wenn er
nicht etwas zur Beförderung dieſes großen Zweckes thut, verbleiben wir für immer
die Freunde und Vertheidiger der Sache der Arbeit in der ganzen Welt. Unter
zeichnet im Namen der 78 Vereine, die in dem neuyorker induſtriellen Kongreß
repräſentirt ſind. K. A. Bailay, Präſident. Henry J. Crate, Sekretär.

Merſeburg. Dem Königlichen Kreisphyſikus Dr. Rudolph zu Artern
iſt mittelſt Patents vom 29. Januar c. der Character als Sanitätsrath Aller
höchſten Orts verliehen worden.

An Stelle des zur Königl. Regierung in Düſſeldorf berufenen Bau
Jnſpectors Müller werden die Geſchäfte bei der hieſigen BauJnſpection
vom 1. April c. ab von dem Wegebaumeiſter Lüddicke, bisher in Sanger
hauſen, wahrgenommen wogegen das dadurch erledigte Wegebaumeiſteramt
zu Sangerhauſen von demſelben Tage ab von dem Baumeiſter Steinbeck
interimiſtiſch verwaltet wird.

Der ſeitherige Special-Kommiſſarius in Torgau, Oekonomife-Kommiſſar
Schreck, iſt vom 1. April d. J. ab nach Wolmirſtedt und an deſſen Stelle
der Oekonomie Kommiſſarius Koch von Wolmirſtedt nach Torgau ver
ſetst worden.

Des Königs Majeſtät haben, in Verfolg der Aufhebung der Berggerichte,
Allerhöchſt geruht, dem Juſtitiarius Weiß bei den Bergämtern zu Eis
leben und Wettin unter dem 15. März a. er. den Amts-Character als
„„Bergrath“ zu verleihen.

Königliches Kreisgericht zu Halle.
Oeffentliche Sitzung der III. Deputation

am 10. April 1851.
1) Am 1. März aurr. in den ſpäten Abendſtunden wurde dem hieſigen

Schloſſermeiſter Ferdinand Auguſt Hauptmann eine Quantität alte i iGewichte von 4 Etr. 85 Pfd. und im Werthe von faſt 5 Rthl. n den fern
Hofe entwendet. Gleichzeitig vermißte der Hauptmann aus ſeiner im Hofe
belegenen, zwar verſchloſſenen aber nur mangelhaft verwahrten unbewohnten
Eiſenniederlage 4 Bund Stangen Eiſen im Werthe von 7 Rthl. pro Bund

Von den des Diebſtahls angeklagten Handarbeitern Joh. Friedr. Otto
und Heinr. Louis Graue von hier iſt der erſtere geſtändig, das alte Eiſen
und 1 Bund Stangen Eiſen mit dem Graue gemeinſchaftlich entwendet zu haben
Graue beſtreitet dies, wird aber überführt, bei der Fortſchaffung des geſtohle
nen Gutes Hülfe geleiſtet zu haben, und Hat ſich überdies in Widerſprüche ver
wickelt. Da außerdem die bei Ausführung des Diebſtahls concurrirenden Um
ſtande darthun, daß bei demſelben mindeſtens 2 Perſonen thätig gewefen ſind
und Graue ein bereits 5mal wegen Diebſtahls beſtraftes Subjſect iſt, ſo erachtet
das Richter Collegium den Otto des erſten und zwar großen gemeinen, den
Graue des großen gemeinen Diebſtahls, welcher im Betreff ſeiner zugleich 3ter
iſt, für ſchuldig, und erklärt gegen Otto auf 3 Monat Zuchthaus Verluſt des
Rechts die preußiſche National Cocarde zu tragen, und Stellung unter Polizei
Aufſicht auf 1 Jahr, gegen Graue aber auf Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande,
1jährige Zuchthausſtrafe, Detention bis zum Nachweiſe des ehrlichen Erwerbes
und der Beſſerung Verluſt des Rechts die preußiſche NationalCocarde zu tragen,
und Stellung unter Polizei- Aufſicht auf 2 Jahr.

2) Die unverehel. Louiſe Kohlemann von hier iſt bezüchtigt, zu einem
hieſigen Lehrer in Gegenwart mehrerer Schulkinder aus Veranlaſſung einer ihrem
Bruder applicirten körperlichen Züchtigung geäußert zu haben: „er wäre ein
Schweinhirt.“

Die Angeklagte wird durch die eidliche Ausſage des Lehrers und zweier Schü
lerinnen vollſtändig überführt und deshalb trotz ihres Leugnens wegen wörtlicher
dern rs eines Beamten in Bezug auf ſeinen Beruf zu 14 Tagen Gefängniß
verurtheilt.

3) Der Bergmann Friedrich Erdmann Coccejus in Zſcherben wird
angeklagt, bei Gelegenheit einer bei ihm vorgenommenen Hausſuchung in Ge
enwart der Schöppen Doönitz und Starcke geäußert zu haben „da mauſen
ie mir meine Kartoffeln und Schulze und Schöppen mauſen mit Dieſe

Thatſache ſelbſt wird durch die Ausſage von 4 Zeugen feſtgeſtellt und wenn
gleich der Angeklagte dieſelbe in Abrede ſtellt, ſo wird er doch wegen Beleidi
ung des Dorfgerichtes zu Zſcherben in Bezug auf ſein Amt mit s Tagen
efaängniß beſtraft.

Der Handarbeiter Friedrich Jung und der Handarbeiter Auguſt
Schmidt, beide zu Löbejün, ſtehen wegen verſchiedener Felddiebſtähle, ſowie
wegen Beleidigung des Feldhüter Richter bei Ausübung ſeines Berufes unter
Anklage Beide ſind wegen Diebſtahls noch nicht beſtraft. Sie leugnen frech, wer
den indeß durch mehrere Zeugenausſagen durch Widerſprüche, in die ſie ſich ver
wickeln und andere fie gravirende Umſtände überführt und Beide zweier Diebſtähle
an Sachen, die nicht unter genauem Gewahrſam gehalten werden können, unter
1 Thlr. am Werth, ſowie der wörtlichen Beleidigung eines Abgeordneten der
Obrigkeit bei Ausübung ſeines Berufes ſchuldig erklärt, und wurde ein jeder von
ihnen unter, Verluſt der preußiſchen NationalCocarde, der Jung auch unter
Verluſt der LandwehrAuszeichnung, zu 6 Wochen Gefängniß verurtheilt.

5) Der Schöppe Beßler in Langenbogen hielt in Abweſenheit und Vertretung d r mit dem Verwalter Schilling bei mehreren Ein



wohnern in Langenbogen Hausſuchung geſtohlenem Getreide. Hierbei ſagte
der Bergmann Joh. Chriſtian Schreiber unter Anderm: „Jhr kommt ja
wie Räuber und Spitzbuben, ihr habt ja hier gar nichts zu ſuchen u. dergl.“
und der Bergmann Carl 8iegner rief dem Beßler und Schilling ſchon
von Ferne zu daß, wenn ſie in ſein Haus kämen, er ſie artg dürchprü
geln würde.““ Als die Nachſuchenden gleichwohl in das Ziegnerſche ehöfte ein
getreten waren, ſchloß letzterer die Hausthüre ab aäußerte hierbei höhnend:
nun geht hinein!“ und öffnete auch nicht, obwohl er von Beßler hierzu
amtlich aufgefordert wurde, ſo daß die beabſichtigte Hausſuchung nicht vorge
nommen werd. n konnte.

Auf dieſe von der StaatsAnwaltſchaft behaupteten Thatſachen gründete ſich die
Anklage wegen Beleidigung des Schöppen Beßler im Amte, resp. wegen thät
licher Widerſetzlichkeit gegen einen Abgeordneten der Obrigkeit bei Ausübung ſei
nes Amtes. Der Angeklagte Schreiber ſtellte den Jnhalt der Anklage ins Nicht
wiſſen während Zieglner denſelben einräumt, und beide Angeklagte veſtreiten
insbeſondere, daß die Gemeinde amtlich davon benachrichtigt iſt, daß der p. Beß
ler als Gerichtsſchöppe verpflichtet ſei. Es ergiebt ſich jedoch dieſer Umſtand aus
einem in den Akten befindlichen landräthlichen Atteſte, und da auch die Beſchuldi
gungen ſelbſt durch die eidlichen Angaben zweier Zeugen erwieſen worden, ſo ward
Der Bergmann Schreiber wegen Beleidigung eines Abgeordneten der Obrigkeit
im Amte mit 8 Tagen Gefängniß, der Ziegner wegen deſſelben Verbrechens und
wegen thätlicher Widerſetzüichkeit gegen Abgeordnete der Obrigkeit bei Ausübung
ihres Amtes mit 10 Wochen Gefängniß beſtraft.

6) Endlich waren der Handelsmann Auguſt Beau, deſſen Ehefrau
Marie geb. Söllner, und deren Sohn, der Müllerlehrling Auguſt Beau,
ſämmtlich aus Löbejün, der Fälſchung von Privaturkunden ſowie außerdem
die beiden erſteren der thätlichen Widerſetzlichkeit gegen Abgeordnete der Obrig
keit bei Ausubung ihrer Befehle angeklagt.

Die verehel. Beau verſchuldete nämlich dem Schulzen Rohde zu Da
Iehna die Summe von 18 Thlr. 5 Sgr. 6 Pf., zu deren Zahluug ſie rechts
kräftig verurtheilt war. Die gegen ſie angeordnete Executionsvollſtreckung
ſuchte ſie dadurch abzuwenden daß ſie einmal durch ihren Sohn dem Executor
W wer und demnächſt eine Quittung ihres Gläubigers einhändi

en ließ.3 Der Schulze Rohde, der hiervon in Kenntniß geſetzt wurde, erklärte
darauf vor Gericht daß weder der qu. Friſtſchein noch die qu. Quittung von
ihm ausgeſtellt worden, vielmehr Beide gefälſcht ſeten.

Eine von vereidigten Schreibverſtändigen vorgenommene Vergleichung der
u. Urkunden mit einem von dem Beau junn. vor Gericht geſchriebenen Schrift
ücke ſtellte außer Zweifel, daß dieſelben von deſſen Hand herrührten.

Auch machte die verehel. Beau und ihr Sohn Angaben, welche mit an
dern erwieſenen Umſtänden in entſchiedenem Widerſpruche ſtehen, ohne ihre Be
hauptung irgend wie nachweiſen zu können.

Es wurde ferner durch die vernommenen Zeugen erwieſen und von dem
Beau en. auch zugeſtanden, daß er und ſeine Frau ſich der Executionsvoll
ſtreckung Seitens des Gerichtsexecutors thätlich widerſetzt hätten.

Der Gerichtshof verurtheilte deshalb den Beau sen. wegen thätlicher
Widerſetzlichkeit gegen Abgeordnete der Obrigkeit in Ausübung ihres Amtes
u 2 Monat Gefängniß die verehel. Beau wegen deſſelben Verbrechens und
älſchung von Privaturkunden in betrügeriſcher Abſicht zu 1 Jahr Zuchthaus

und Stellung unter Polizeiaufſicht auf T Jahr, den Beau jun. endlich wegen
des letztgenannten Verbrechens zu 9 Monat Zuchthaus, Verluſt des Rechts
die preußiſche National Cocarde zu tragen und Stellung auf 1 Jahr un
ter Polizei Aufſicht.

Koſtenüberſchlag für einen werd Vhrigrgge Aufenthalt in
London mit Einſchluß der Hin- und Nückreiſe.

Dem in dieſen Blättern angezeigten Reiſebuche „London im
Jahre 1851 entnehmen wir die folgenden Thatſachen über die Ko
ſtenbeträge für einen Aufenthalt von 14 Tagen in London Zuvor
aber einige Bemerkungen über die zu wählende Reiſeroute.

Die gebräuchlichſten Reiſerouten ſind die 1) über Hamburg, 2)
über Oſtende, 3) über Antwerpen oder Calais, 4) über Bremen, 5) über
Rotterdam. Die beiden letztern ſind nicht zu empfehlen, weil ſie zu
ſelten Reiſegelegenheit bieten oder zu viel Zeit wegnehmen.

Die Reiſe über Hamburg iſt zwar angenehm und ohne Zollbe
läſtigungen und Wagenwechſel bis zur Ankunft in England (Black
well), dauert aber 60 Stunden und koſtet für die erſte Kajütte auf,
dem Dampfſchiffe 20 17 für die zweite 13 21 und
noch verſchiedene Trinkgelder.

Die Reiſe über Antwerpen, von wo aus wöchentlich zweimal
ein Dampfſchiff nach London führt, dauert von Antwerpen bis Lon
don 18 Stunden und koſtet für die erſte Kajütte 10 für die

zweite 5 25 Att,Die Reiſe von Köln über Calais iſt durch das häufige Wechſeln
der Wagen ſehr unangenehm und. deshalb nicht zu empfehlen.

Am Schnellſten wird die Reiſe über Oſtende in Belgien gemacht.
Die Eiſenbahnzüge und Dampfſchifffahrtsabgänge greifen ſo in ein
ander, daß für die Reiſe von Halle nach London nicht mehr
als A8s Stunden erförderlich ſind.
über Magdeburg nach Köln in Köln nimmt man ein Billet direkt
nach Oſtende, was für die erſte Wagenklaſſe 7 6 für die
zweite 12 für die dritte 3 77 18 jedoch ohne Gepäck,
das beſonders bezahlt werden muß koſtet. Am Zweckmäßigſten iſt
es für Solche, die nicht mit der erſten Wagenklaſſe reiſen wollen
oder können, bei nicht ganz ſchönem Wetter ſich der zweiten Klaſſe zu

bvedienen, die auf den belgiſchen Bahnen um nichts beſſer als bei uns
die dritte iſt. Jn Verviers findet die belgiſche Zollunterſuchung ſtatt,
die jedoch ſehr nachſichtig und höflich gehandhabt zu werden pfiegt
auch werden hier die Wagen gewechſelt. Jn Mecheln erfolgt ein
weiter Wagenwechſel, und man muß hier ganz beſonders aufmerk

ſam ſein um nicht etwa unverſehens in einen falſchen Zug zu ge
rathen und nach Brüſſel oder Antwerpen zu gelangen.

Man fährt von Halle

„Zn Oſtende verſehe man ſich mit engliſchem elde iGolde, Noten der engliſchen Bank oder auf her Gotha
Wechſeln. Die Ueberfahrt von Oſtende bis Dover dauert 5 Stunden
und koſtet in der erſten Kajütte 5 in der zweiten 3
Von Dover gelangt man mit dem Erxpreßzuge für 77 in 2
Stunden nach London, mit dem gewöhnlichen Zuge dauert aber die
Fahrt 4 Stunden und koſtet in der erſten Klaſſe 6 25 (1 Pfd.
in der zweiten Klaſſe 4 27 in der dritten 2 13

LEinſchließlich eines 14tägigen Aufenthalts in London würden
fich die niedrigſten Koſten auf folgende Weiſe veranſchlagen laſſen

Eiſenbahn von Halle nach Köln, 3. Kl. 6 29
Bon Köln nach Verviers, 3. Kl. 14Pon Verviers bis Oſten 2
Dampyſſchiff von Oſtende bis Dover, 2. Kaj..
Eiſenbahn von Dover nach London, 3. Kl. n 13 7
Eſſen, Trinken unterwegs, Uebergewicht u. ſ. w. 1
London. Wohnung auf 14 Tage zu 8 p. Woche 5 h
14malsrü b
14mal Mittagseſſen à 1 6 d. ca14mal Abendeſſen à 1 8. 5 e 206 Tage Führer à 4 8. 6 d.

Fahren 2 s. per Tag. s 20Beſichtigung von Merkwürdigkeiten u. ſ. w. 4
täglich 3 s. (Sonntags kein Ausſtellungs
Lokal geöffnet) in 12 Tagen n

Reiſe es Zuſammen 91 21m Wenn es auch möglich ſein ſollte, und das erwähnte Reſt
giebt dazu Anleitung, billiger in London zu leben, ſo wird man
ſich doch wohl wenigſtens mit 100 7 auf den angegebenen Zeitraum
verſehen müſſen.

Monats- Ueberſicht der preußiſchen Bank
gemäß H. 99 der Bank Ordnung vom 5. Oktober 1846.

Aktiva.Segrägtes Geld und Barr en 52) Kaſſen Anweiſungen und Darlehns Kaſſenſcheine u Mipte
39 Weſel Beſtand e e 8/414400H Lombardu Beſtänden 10/997,3005) Staats Papiere verſchiedene Forderungen und Aktiva 20,313,700

Paſ,ſiva.6) Banknoten im Umlauf v t e e 17,94d, 200
7) Depoſiten Kapitalien. e 25/132
8) Guthaben der Staatskaſſen, Jnſtttute und Privat Perſo t

nen mit Einſchluß des Giro Verkehrs 6,157,300
Berlin, den 37. März 1851 gthewey) n h r e re e eo amprecht. it t.Meyen. ne e

Ankunft und Abgang der Eiſenbahn
Züge in Halle.

A. Magdeburg Leipziger Eiſenbahn
Ankunft in Halle:

a) aus Magdeburg S Uhr Morgens. 112/, Uhr Morgens
18 Uhr Mittags. 8 Uhr Abends.

b) aus Cöthen 6 Uhr Morg. 7 Uhr Morgens 1 Uhr Mittags.
o) aus Leipzig 6 Uhr Mor ens 73/, Uhr Morg. 8e/, Uhr Morg.

12 Uhr Mittags. 4 Uhr Mittags. 527, Uhr Abends.
721 Uhr Abends 10 Uhr Abends

Der Abgang von Halle erfolgt kurz nach Ankunft obiger Züge.
Außerdem geht von Halle ein directer Zug um 4 Uhr Nachmittags

nach Leipzig.
Die Züge, welche von Seipzig um 6 Uhr Morgens 4 Uhr Mittags
und 727, Uhr Abends in Halle eintreffen, gehen nur bis Cöthen.

B. Thüringiſche Eiſenbahn.
Ankunft in Halle:

s Uhr Morgens (von Erſfurt) 11 Uhr 5 Min. r (vonenach). 4 Uhr 10 Min. Nachmitt. gsen bende (von Erfurt). chmit ags (von Gerſtungen).

e e von Halle6 Uhr Morgens (na erſtungen). 9 Uhr Morgens (nachEiſenach). 2 Uhr Mittags 5Abends (nach Erfurt de ling t
Die mit bezeichneten Züge find Güterzüge mit Perſonepbeförderung.

S e
Freie Gemeinde.

Sonntag den 13. Nachmittags 2 Uhr Vortrag von Wislicenus.

Gebauerſche. Buchdruckerei in Halle



Beilage zu Nr. 172 des Halliſchen Couriers (im Schwetſchke' ſchen Verlage).
Halle, Freitag den 11. April 1851. (Zweite Ausgabe.)

GSSS Hekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Da jetzt die Zeit heranrückt, wo ſich dieje
nigen Freiwilligen, welche in die Schulabthei
lung des Königlichen Lehr Infanterie Batail
lons zu Potsdam eingeſtellt zu werden wün
ſchen, bei dem Landwehr Bataillons Komman
deur zu melden haben, ſo bringe ich die Be
dingungen, unter welchen die Aufnahme von
Freiwilligen in die gedachte Schulabtheilung
ſtattfindet, nachſtehend zur öffentlichen Kenntniß.

Nachricht
für diejenigen Freiwilligen,

welche
in die Schulabtheilung des Königli-
chen Lehr Jnfanterie- Bataillons zu

Potsdam eingeſtellt zu werden
wünſchen.

1) Die Schulabtheilung hat die Beſtimmung,
Unteroffiziere für die Armee auszubilden.

2) Auf die wirkliche Beförderung zum Unter-
offizier giebt aber der Aufenthalt in derſel
ben an und für ſich noch keinen Anſpruch;
dieſe Beförderung hängt vielmehr von der
Führung, der erlangten Dienſtkenntniß und
dem Eifer jedes Einzelnen ab.

3) Die Zöglinge der Schulabtheilung ſtehen
unter den militäriſchen Geſetzen, wie jeder
andere Soldat des Heeres, und ſie werden
nach ihrem Eintreffen bei der Schulabthei
lung auf die Kriegsartikel verpflichtet.

Bei dem einſtigen Uebertritt der Zöglinge
in das ſtehende Heer ſteht den Zöglingen die
Wahl eines beſtimmten Truppentheils nicht
frei, indem ihre Vertheilung lediglich von
dem Bedürfniß in der Armee abhängt, wes-
halb die damit nicht im Einklang ſtehenden
Wünſche der Zöglinge oder ihrer Angehöri-
gen immer nur in ganz beſonderen Fällen
berückſichtigt werden können.

5) Wer die Aufnahme in die Schulabtheilung
wünſcht, meldet ſich perſönlich bei dem Land
wehr Bataillons Kommandeur ſeiner Hei
math in dem Zeitraum vom Iſten April bis
I5Zten Juli jeden Jahres, und unterwirft
ſich einer vorſchriftsmäßigen Prüfung, zu
welcher er dem Bataillöns Konmmandeur
folgende ein zu überreichen hat

u ein,e e Hrtsobrigkeit, ſeines Lehr
herrn und der von ihm beſuchten Schule,
über ſeinen bisherigen Lebenswandel
und die erlangten Kenntniſſe,

c) die Zuſtimmung ſeines Vaters oder
Vormundes zum Eintritt,

a4) den Jmpfſchein.
6) Der Einzuſtellende muß wenigſtens 17

Jahr alt ſein, darf aber das 20ſte Jahr
noch nicht vollendet haben.

7) Er muß mindeſtens 5 Fuß 2 Zoll groß,
vollkommen geſund, frei von körperlichen Ge
e und kräftig genug zum Militärdienſt
ein.

8) muß ſich bis dahin tadellos geführt
haben. 519) Er muß leſerlich und ziemlich richtig ſchrei
ben, ohne Anſtoß leſen und die vier Spe-
cies rechnen können.

10) Er muß ſich bei ſeiner Ankunft in Pots-
dam zu einer neunjährigen Dienſtzeit ver
pflichten, die theils in der Schulabtheilung,
theils in dem ſtehenden Heere abgeleiſtet
wird.

14) Er muß mit Schuhzeug und Wäſche ſo
verſehen ſein, wie jeder in die Armee ein

tretende Soldat.
Jmgleichen mit 2 Thlrn., um ſich nach

ſeiner Ankunft bei der Schulabtheilung das
nöthige Putzzeug c. beſchaffen zu können.

12) Jſt die Prüfung durch den Landwehr
Bataillons-Kommandeur erfolgt und der
Freiwillige brauchbar zur Einſtellung befun-
den worden, ſo hat derſelbe ſeine Einberu
fung durch die genannte Behörde abzuwar-

ten. Erfolgt dieſelbe, ſo geſchieht dann die
Beförderung zur Schulabtheilung mittelſt
Marſchroute und Verpflegung, wie für die
Erſatz Mannſchaften des Heeres.

13) Die einberufenen Freiwilligen werden ſo
abgeſchickt, daß ſie Anfangs October in
Potsdam eintreffen.

14) Reklamationen oder Vorſtellungen wegen
etwaniger Nichteinberufung bleiben unberück
ſichtigt; ebenſo direkte Anmeldungen bei den
vorgeſetzten Behörden der Schulabtheilung.
Berlin, den 29. Mai 1844.

Das Kriegs Miniſterium.
Halle, den 28. März 1851.

Der Landrath des Saalkreiſes.
v. Baſſewitz.

Bekanntmachung.
Da ſich die Anzeichen von zeitweiſe uner

kannt gebliebener Rotzkrankheit unter den Pfer-
den mehren, ſo bringe ich auf Veranlaſſung
eines Reſkripts der Königlichen Regierung zu
Merſeburg vom 29. v. Mts. nachſtehende in
der Bekanntmachung vom 10. Februar 1844
(Amtsblatt von 1844. Seite 30.) enthaltene
Beſtimmungen in Erinnerung
1) Bei Vermeidung einer Strafe von fünf

Thalern oder achttägigem Gefängniß ſind
die des Rotzes oder Wurms verdächtige,
oder daran leidende Pferde bei der Ortspo-
lizeibehörde ſofort anzumelden. Die letztere
hat hiervon unverzüglich dem Königlichen
Landrathe zugleich mit der Angabe, ob die
Krankheit von einem approbirten Thierarzte
als Rotz oder Wurm anerkannt ſei, Mel
dung zu machen, und wird dieſer, nach ſei
nem Ermeſſen unter Zuziehung eines Kreis
Medicinal-Beamten, auf die pünktliche Aus
führung der angeordneten Schutzmaßregeln
durch Vermittlung der Ortktspolizei Behörde
halten.

2) Jedem Pferdebeſitzer liegt die Pflicht ob,
ſich ſelbſt, ferner ſeine Knechte, Kutſcher
oder Pferdewärter mit den Zeichen der Rotz
und Wurmkrankheit bekannt zu machen, in
welcher Beziehung wir auf die der Geſetz
ſammlung vom Jahre 1835 angehängte
Belehrung über die anſteckenden Krankhei
ten verweiſen. Jn zweifelhaften Fällen hat
derſelbe einen approbirten Thierarzt oder
KreisPhyſikus zu Rathe zu ziehen.

3) Die vom Rotz oder Wurm befallenen Pferde
ſind unverzüglich zu tödten und alle mit
denſelben bisher zuſammengeſtellten, oder
ſonſt in Berührung gekommenen Pferde ſind
als verdächtig abzüſondern, mit beſondern
Stallgeräthen zu verſehen, und ſo lange
unter Beobachtung zu ſtellen, bis durch ſach
verſtändiges, ſchriftlich zu motivirendes Gut
achten jeder Verdacht der Anſteckung auf
gehoben worden iſt.

4) Die an bösartiger Druſe leidenden Pferde
werden am zweckmäßigſten gleich den rotz
kranken behandelt doch bleibt dem Eigen
thümer, unter Vorausſetzung der ſtrengſten
Abſonderung und Beobachtung bis zur end
lichen Entſcheidung, überlaſſen, noch Heil
verſuche anzuſtellen; jedoch ſind die Warter
mit den zur Verhütung der Anſteckung er
forderlichen Vorſichtsmaßregeln bekannt zu
machen, und dürfen namentlich nicht mit
Hautverletzungen im Geſichte oder an den
Händen behaftet ſein.

5) In jedem Falle des Rotzes, des Wurms,
oder der bösartigen Druſe iſt das für die
gefährlichen Contagien vorgeſchriebene Rei
nigungsverfahren in ſeiner ganzen Ausdeh
nung zur Ausführung zu bringen. Nach
dem die, nöthigenfalls erſt mit Salpeter
ſalzſäure oder Seifenſiederlauge zu über
gießenden Auswurfsſtoffe nebſt dem Lager
ſtroh durch tirfes Vergraben oder Verbren
nen vernichtet worden ſind, iſt der Stall

24 72 Stunden mit Chlorgas ſtark zu
dürchräuchern und eben ſo lange zu lüften.
Der Putz von den Stallmauern und ſämmt
liches Holzwerk iſt hiernach zu entfernen,
ebenfalls durch Vergraben oder Verbrennen
unſchäolich zu machen, und demnächſt zu
erneuern. Dieſelbe Vorſicht iſt rückſichtlich
der Wagendeichſel und Vorſpanngeſchirre,
welche mit rotzkranken Pferden und ihren
Auswurfſtoffen in Berührung gekommen
ſind, zu beobachten. Jſt der Fußboden
des Stalls gebohlt, oder mit Holz gepfla
ſtert, ſo iſt auch dies durch neues zu er
ſetzen, das Steinpflaſter iſt dagegen durch
wiederholtes Uebergießen und Scheuern mit
Seifenſiederlauge auf das Sorgfältigſte zu
reinigen. Steinerne oder eiſerne Krippen
und Raufen ſind durch Erhitzen bis zum
Glühen zu desinficiren.

Die gewöhnlichen StallUtenſilien ſind zu
vernichten, oder, wenn ſie von Eiſen ſind,
auszuglühen. Wiollene Decken ſind nach
mehrtägigem Einweichen und Abſpülen in
fließendem Waſſer entweder mit Lauge zu
kochen oder 12 bis 24 Stunden ſtark mit
Chlor zu räuchern und demnächſt zu wal
ken. Das Lederzeug, ſo weit es nicht von
geringem Werthe iſt, und man es nicht
vorzieht ebenfalls zu vernichten, iſt nach
ſorgfältiger Reinigung mittelſt Waſſer in
Chlorkalkſolution zu waſchen und vor dem
Trockenwerden mit Thran oder einer an
dern fettigen Subſtanz zu beſtreichen. Die
Kiſſen der Kummt und Sielengeſchirre und
der Sättel ſind jedenfalls zu erneuern.
Die Wärter der des Rotzes verdächtigen

Pferde haben außer der ihre eigene Ge
ſundheit und Leben ſichernden Fürſorge zur
Verhütung einer Berührung der Auswurfs
ſtoffe mit verletzten Hautſtellen oder mit
den durch Schleimhaut bedeckten Körper
theilen, außerdem jedesmal nach der War-
tung des Pferdes ſich ſorgfältig zu reini
gen, welches am Zweckmäßigſten durch den
Gebrauch eines beſondern dazu beſtimmten
Anzuges und durch Waſchen in einem zu
jenem Zweck bereit ſtehenden Gefäße mit
Seifenſiederlauge geſchieht:

6) Erkrankt ein Menſch durch Anſteckung von
einem rot oder wurmkranken Pferde, ſo
muß davon ſogleich der Ortspolizeibehörde
Anzeige gemacht werden. Bleibt derſelbe
in ſeiner Wohnung, ſo findet bei Vermei
dußg einer Geldſtrafe von zwei bis zehn
Thalern oder einer Gefängnißſtrafe von

14 Tagen die Bezeichnung derſelben
mittelſt einer Warnungstafel, oder die ge
naue Jſolirung des Kranken ſtatt. Alles,
was zum Reinigen und Verbinden des
Kranken gebraucht wird, muß ohne Ver
zug vernichtet werden. Nach Beendigung
der Krankheit ſind die Wohnung des Kran
ken ſowie ſämmtliche mit demſelben in
Berührung gekommenen Gegenſtände nach
Vorſchrift der DesinfectionsInſtruction bei
Vermeidung der zuletzt erwähnten Strafe
zu reinigen oder zu vernichten.

7) Da ver Rotz und der Wurm am Häufig
ſten durch die Pferde der Fuhrleute, Kär
ner, Lohnkutſcher und Pferdeverleiher ver
breitet wird, ſo haben die Polizeibehörden
auf dieſe ein beſonderes Augenmerk zu rich
ten, und öftere Reviſionen ihres Zugviehes
durch Sachverſtändige unvermuthet vorneh

men zu laſſen.
8) Die Gaſtwirthe

pflichtet, auf die
den Pferde eine
ren, und kein d

und Ausſpänner ſind ver
bei ihnen unterzubringen

ſorgfältige Aufſicht zu füh
es Rotzes verdächtiges Pferd

zunehmen, ſondern unverzüglich vonZim Ankunft der competenten Polizeibe

hörde Anzeige zu machen.
wird ihnen, unter Androhung einer ine

von fünf Thalern für jeden Unterlaſſung



fall, zur Pflicht gemacht, allwöchentlich die
d Ställe, Thüren, Krippen, Raufen und

Waſſereimer mit ſcharfer Lauge reinigen zu
laſſen.

9) Wer vorſtehenden Anordnungen zuwider
handelt, hat auch dann die angedrohte Po
lzeiſtrafe verwirkt, wenn weiter kein Nach
theil daraus entſtanden iſt; iſt jedoch das
Letztere der Fall, ſo hat der Thäter die im

1506. und 1507. Th. 2. Tit. 20. Allg.
L.R. feſtgeſetzte ſechsmonatliche bis zehn
jährige Zuchthaus oder Feſtungsſtrafe ver
wirkt.

Merſeburg, den 10. Februar 1844.
Königl. Preuß. Regierung, Abthei-

lung des Jnnern.
Halle, den 8. April 1851.

Der Landrath des Saalkreiſes.
v. Baſſewitz.

Bekanntmachung.
Nach einer Mittheilung der Direction der

Königl. Straf Anſtalt hierſelbſt ſoll höherer
Anordnung zu Folge das nach dem Geiſtthore
zuliegende Gefangenhaus durch Anbau eines
gleich großen Flügels verlängert, auch der dort
befindliche Kanal übermauert werden.

Jn Folge deſſen muß die Umfaſſungsmauer
bis um das Grundſtück, worauf ſich der Got-
tesacker der Anſtalt befindet, hinausgeſchoben
werden.

Da nun Behufs Aufführung dieſer Mauer
Und des dadurch herbeigeführten Abbruchs der
Brücke, welche über dem Graben liegt, der
den von dem Kirchthore nach dem Geiſtthore
führenden Weg durchſchneidet, dieſer Weg ge
ſperrt werden muß, ſo wird das Publikum hier
mit darauf aufmerkſam gemacht, daß der frag
liche Weg während der Ausführung dieſer Bau
ten geſperrt werden wird.

Halle, d. 4. April 1851.
Der Landrath des Saalkreiſes

v. Baſſewitz.

Bekanntmachung.
Mit dem 1. d. Mts. iſt die tägliche Perſo

nenpoſt zwiſchen Kelbra und Roßla aufge
hoben, dagegen iſt eine 2ſpännige Perſonenpoſt
zwiſchen Kelbra und Berga angelegt. Die
ſelbe geht ab:

aus Kelbra 51 Uhr früh, kommt nach
Berga um 5 Uhr 55 Min. und ſchließt ſich

a) der ten Perſonenpoſt von Halle nach
Nordhauſen,

b) der ſten Perſonenpoſt von Nordhau
ſen nach Halle an;

2) aus Berga s Uhr Abends nach Ankunft
der Perſonenpoſten aus Halle und trifft in
Kelbra s8 Uhr 25 Minuten ein.
Es courſirt bei dieſer Poſt ein Aſitziger beque

mer Wagen. Das Perſonengeld zwiſchen Kel
bra und Roßla beträgt 272 wobei 30 t
Gepäck pro Perſon Frei gehen.

Halke, den 9. April 1851.
Königl. Poſt-Amt.

Schafmärkte in Buttſtädt.
Die Errichtung von Schafmärkten iſt ſeit
mehreren Jahren in hieſiger Gegend äls ein

dringendes landwirthſchaftliches Bedürfniß er
kannt worden. Um den über dieſen Gegen
ſtand vielfach laut gewordenen Wünſchen zu
entſprechen ſollen künftig mit den zu Faſt
nacht, Oſtern Johannis, Michaelis und Aller
heiligen alljährlich hier ſtattfindenden Roß und

Viehmärkten gleichzeitig fünf beſondere
Schafmärkte abgehalten werden.

Die im Laufe dieſes Jahres noch vorkom
menden Märkte fallen auf

Montag, den 28. April, Sſtermarkt,
Montag, den 23. Juni, Johannismarkt,
Sonnabend, den 27. September Michaelis

markt,ß Freitag ven 31. Oktober, Allerheiligenmarkt.

Unmittelbär neben dem Roßmarkte iſt ein fürden Schall ſehr geeigneter Verkaufsplatz

eingeräumt worden auf welchem während der
Markte hinlängliche Horden zur Abſonderung
der einzelnen Stämme aufgeſtellt werden.

dem Ablaufe zu verkaufen.

nach dem

Das zum Markte gebrachte Schafvieh iſt
von allen Marktabgaben befreit, und es iſt
demnach auf daſſelbe weder ſtädtiſches Chauſſee
noch Pflaſtergeld, und eben ſo wenig Stätte
und Hordengeld zu entrichten.

Ueber den Geſundheitszuſtand des angetrie
benen Viehes haben die Verkäufer Zeugniſſe
ihrer Ortsbehörden vorzulegen krankes, und
namentlich mit anſteckenden Seuchen belaſtetes
Schafvieh wird nicht zugelaſſen zur größern
Sicherſtellung der Käufer wird das Schafvieh
vor der Ausſtellung zum Verkaufe von einem
Thierarzte koſtenfrei unterſucht; auch werden
den Käufern auf Verlangen über den Geſund-
heitszuſtand des gekauften Schafviehs von der
unterzeichneten Behörde Zeugniſſe unentgeldlich
ausgefertigt.

Für Unterbringung der Schafe in Ställen
während der Nachtzeit oder bei ungünſtiger
Witterung iſt hinreichende Gelegenheit in hie
ſiger Stadt vorhanden.

Die Lebhaftigkeit des Verkehrs, welcher
während der hieſigen namentlich von Oekono-
men ſehr beſuchten Roß und Viehmärkte ſtatt
findet, berechtigt. zu der Erwartung auf eine
gedeihliche Entwickelung der hieſigen Schaf
märkte; wir laden deshalb zum Beſuche der
ſelben hiermit ein, und erſuchen noch ſämmt
liche Gemeindevorſtände, die gegenwärtige Be
kanntmachung im Intereſſe ihrer Ortsbewoh
ner auf geeignete Weiſe zu deren Kenntniß zu
bringen.

Buttſtädt, am 4. April 1851.
Der Gemeindevorſtand daſelbſt.

E. Schent.

Nutzholz- Verkauf.
Sonnavends den 19. April er. von

Vormittags 9 Uhr ſollen auf dem Rathskeller
zu Wippra nachſtehende Nutzhölzer aus der
Gewerkſchaftlichen Oberförſterei
ſchwende, Unterforſt Bodenſchwende, Hau
ung große Seeg, bei dem Forſthauſe, öſfent
lich meiſtbietend verkauft werden, als circa

113 Stück Eichen, worunter Stämme bis
45 Fuß Länge und 46 Zoll Durch-
meſſer,

6 Stück Ahorn,
23 Rothbuchen bis 36 Zoll Durch

meſſer,
28 Stück Weißbuchen,
46 Birken,
6 Linden,6 Erlen,1 Aspen,2 Klaftern Eichen Nutzholz I. Sorte,

13 dergl. u12 dergl. I.10 Buchen Nutzholz, und
8 Aspen.Der Herr Förſter Jentzſch auf Boden-

ſchwende und der Heckevoigt Kirchberg in
Rotha ſind angewieſen, vorbezeichnete Holzer
auf Verlangen vorzuzeigen.

Die Verkaufsbedingungen werden bei Er
öffnung des Termins vorgeleſen, und wird
hier vorläufig bemerkt, daß die Käufer auf

Erfordern des Kaufpreiſes anzuzahlen haben.
Wippra, den 5. April 1851.

Der Oberförſter
(gez.) Hoffmann.

Schafvieh- Verkauf.
Wegen eingetretener Triftſeparation verkaufte

ich vergangenen Herbſt 400 Stück der älteſten
Hammel und Mutterſchafe und bin jetzt wie
derum geſonnen, 200 St. Mutterſchafe nach

Kaufluſtige wollen
ſich von der Geſundheit des Viehes und der
Qualität und Quantität der Wolle überzeugen,
zugleich aber ſich ſo einrichten, daß das Vieh

Ablaufe gezeichnet werden kann, weil
ein Theil der hieſigen Schäferei auf den Nach
barweiden ernährt werden muß, das verkaufte
Vieh aber bis zur Abholung hier verbleiben ſoll.

Rittergut Kloſterrode bei Eisleben,
d. 7. April 1851. Schüler.

1000 Schock ſchöne Birkenpflanzen ſind bil

lig abzulaſſen auf dem Rittergute Putzſch
bei Naumburg. Thünemann.

Braun

Bei Pfe er Schw t ker h iſt S m trch e'ſche Sort,

Der Hausarzt.
Ein mediziniſches Haus und Hülfsbuch bei
allen vorkommenden Krankheiten, äußerlichen
Verletzungen, plötzlichen Unglücksfällen c. für
Jedermann, insbeſondere für alle Landbewoh
ner, welche keinen Arzt in der Nähe haben.
Von Dr. Friedr. Richter. Dritte, ver
beſſerte und vermehrte Auflage 8.

Preis 25
Für jeden Familienvater, für jede Hausmut

ter, insbeſondere auf dem Lande, iſt ein medi
ciniſches Hülfsbuch, als treuer Rathgeber bei
geringern Krankheitsübeln ſowohl, als bei plötz
lichen Erkrankungen einzelner Familienglieder,
bei Unglücksfällen ec., von großem, heilbringen
dem Nüutzen. Der Zweck dieſes Buches iſt da
her ein wahrhaft menſchenfreundlicher, und die
darin enthaltenen Belehrungen, Mittel und
Rathſchläge haben ſich überall als ſo wohlthä
tig und trefflich erwieſen, daß daſſelbe hier be
reits in einer dritten Auflage erſcheint, wel
che vielfach verbeſſert und vermehrt iſt.

Gutsverpachtung.
Ein Gut in der goldenen Aue mit 285

Morgen Land und Wieſen, Gärten, vollſtändi
gem IJnventarium ſoll, jedoch ohne Einmiſchung
von Unterhändlern, von Johanni 1851 ab ver
pachtet werden, wozu ein Kapital von 4000
5000 erforderlich. Das Nähere darüber un
ter der Adreſſe A. B. poste restante Camburg.

Mühlenverſteigerung.
Die hieſige Steinwegsmühle, beſtehend aus

Waſſer und Windmühle, von denen die erſtere
zwei Gänge und DOelmühle hat, ſoll mit Zu
behör und den Grundſtücken, die jetzt dabei
beſeſſen werden, insbeſondere 23 Ackern Feld
und Wieſe, ver änderungshalber

den 25. April 1851
freiwillig verſteigert werden.

Erſtehungsluſtige werden daher erſucht ge
dachten Tages Vormittags 10 Uhr im hieſigen
Gaſthofe „„Zum Löwen ſich einzufinden.

Die Verſteigerungs und Zahlungsbedingun
gen, ſo wie die nähere Beſchaffenheit und Ob
laſten des Grundſtücks ſind in dem letzteren
zu erfahren, und wird nur noch bemerkt, daß
eine Anzahlung von 5500 genügt.

Taucha bei Leipzig, den 29. März 1851.

Beſten friſchen Luzerne-, rothen Klee
und Esparſette Saamen empfiehlt billigſt

F. V. Giebner
in Cönnern.

Engliſch Leinen Garn, beſter Quali
tée, empfiehlt billigſt

Giebner
n Ebnnern.

Mein u er von Papier Ta
peten u. Bordüren iſt bereits für die
ſes Jahr mit ſehr geſchmackvollen neuen Deſſeins
ausgeſtattet und empfehle ſolche ergebenſt.

F. V. Giebner
in Cönnern.

Tüchtige Maurergeſellen finden ſofqrt dauern
de Beſchaftigung gegen angemeſſenes Lohn bei
dem Bau der Zuckerfabrik in Zörbig.

Friſcher Kalk
Sonnabend den 12. u. Montag den 14. April
auf der Steinhauf'ſchen Ziegelei vor Schlet
tau, à Wispel 5 ab Ziegelei.

Jch bin willens, mein neues, bequem einge
richtetes Haus, worin ſich 8 Stuben größten
theils tapezirt, 10 Kammern, 3 Küchen, Waſch
haus Keller, Hof und Bodenraum befindet,
mit wenig Anzahlung zu verkaufen. Das Nä
here beim Zimmermeiſter Taatz, Nr. 1737.



Freiwillige Subhaſtation.
Das zu Rieſtedt bei Sangerhauſen

velegene, den Erben des Kaufmanns Chri-
ſtian Ludwig Hechler zugehörige Haus
Nr. 11 nebſt Zubehörungen, worin Gaſtwirth
ſchaft und Materialgeſchäft betrieben worden,
laut gerichtlicher im erſten Bureau einzuſehen
den Taxe nach Abzug der Laſten und Abga
ben auf

3355 14 abgeſchätzt,
ſoll theilungshalber auf

den 26ſten Mai c. Nachmittags 3 Uhr
im Rathskeller zu Rieſtedt öffentlich meiſtbie
tend verkauft werden.

Sangerhauſen, d. 31. März 1851.
Königl. Preuß. Kreis-Gericht,

II. Abtheilung.

Der in der Hölemann'ſchen Concursſache
hierſelbſt auf den 13. d. M. anberaumt gewe
ſene einzige Liquidationstermin wird hierdurch,
wegen eingetretener Hinderniſſe, aufgehoben und

bis
zum 12. Mai d. J.

verlegt.
Mit Bezugnahme und Hinweiſung auf die

desfallſige im AnhaltDeſſauiſchen Staatsanzei
ger erlaſſene Bekanntmachung werden Dieje
gen, welche Forderungen an den Höle mann
ſchen Nachlaß zu haben vermeinen, geladen,
an dieſem Tage zu erſcheinen, ihre Forderun
gen anzumelden, zu beſcheinigen, darüber zu
verfahren, widrigenfalls ſie in dem

am 19. Mai d. J.
Mittags 12 Uhr zu eröffnenden Beſcheide, zu
deſſen Anhörung ſie ebenfalls geladen werden,
von der Maſſe ausgeſchloſſen werden.

Gröbzig, den 8. Februar 1851.
Herzogl. Kreisgerichts-Commiſſion.

W. Allihn.
Bekanntmachung.

Jn der Thongrube zu Bennſtedt iſt ein
ſchwarzer Hund mit gelben Füßen und gelben
Backen gefunden worden. Derſelbe kann ge
gen Erſtattung der Futterkoſten und Jnſer
tionsgebühren abgeholt werden wenn ſich aber
der Eigenthümer binnen S Tagen nicht meldet,
ſo wird der Hund verkauft.

Gottfried Reiche in Bennſtedt.

Es wird in der Nähe von Halle ne
on in den dreißiger oder vierziger Jahrer welche et im Kochen geübt iſt, daß

ſie in allen vorkommenden Fällen ſelbſtſtändig
der Küche vorſtehen kann. Da ſie aber den
übrigen Theil des Tages meiſtens in nähere
Berührung mit der Herrſchaft kommt, ſo ſind,
außer den mit Bezugnahme auf ihr Hauptge
ſchäft ſtets vorauszuſetzenden Eigenſchaften höch
ſter Reinlichkeit und Ordnungsliebe, auch ein
ſanfter Charakter und eine freundliche Gemüths
art unerläßliches Erforderniß.

Noch wird bemerkt daß dieſelbe in der Re
gel nur für ſeinen kleinen Tiſch zu ſorgen habe.

Das Nähere iſt in der Schwetſchke'ſchen
Sortimentsbuchh. zu erfragen.

Veränderungshalber ſollen ſämmtliche Ma
ſchinen zum Verfertigen der Stimmwirbel, ſo
wie die ganze Kundſchaft, welche ſehr ausge
breitet iſt, verkauft werden. Die nöthige An

leitung zum Verfertigen der Stimmwirbel wird
beim Verkauf mit ertheilt. Frankirte Anfra

M. sign., befördert die Expedition

Bekanntmachung.
Die nachſtehenden, bei der Königlichen General Commiſſion der Provinz Sachſen anhän

gigen dem unterzeichneten Commiſſarius zur Leitung übertragenen Gemeinheits Theilungen

und Ablöſungen, und zwar:
I. Die Special Separationen der Feldmarken

a) im Saalkreiſe:
1) Brachwitz, 2) Cönnern, 3) Eröllwitz, 4) Dachritz Merkwitz,

7) Domnitz, 8) Frößnitz, 9) Garſena, 10) Golbitz, 11) Groitzſch,
Lehndorf, 14) Lettin, 15) Lieskau, 16) Ober und Unter Maſchwitz,
Feld bei Neutz, 19) Niemberg, 20) Schiepzig, 21) Seeben, 22) Sieglitz,
24) der wüſten Mark Schwerz, 25) Teicha, Löbnitz, Räthern, 26) Tornau,
witz, 28) Weſtewitz, 29) Zſcherben, 30) der Garweſeler Mark.

b) im Bitterfelder Kreiſe:
1) Zörbig und 2) der Mark Knechtendorf.

c) im Mannsfelder Seekreiſe:
1) Stadt und Dorf Alsleben, 2) Benkendorf, 3) Cöllme, 4) Gödewitz, Quillſchöna

und Salzmünde.

5) Dalena, 6) Dölau,
12) Kirchetlau, 13)

17) Neutz, 18) lange
23) Schwerz,

27) Wall

d) im Merſeburger Kreiſe:
1) Dörſtewitz, 2) Paſſendorf.

II. Die Ablöſung des Hutungsrechts der Domaine Rothenburg auf der Feldmark Dornitz
im Saalkreiſe.

III. Die Regulirung zwiſchen dem Rittergute und der Gemeinde Kroſigk Saalkreis
in Betreff des der Letztern auf der Feldmark Kroſigk zuſtehenden Aufhutungs, Krau
tungs und Graſungsrechts.

IV. Folgende Ablöſungen:
1) Die Ablöſung ſämmtlicher der Familie von Biederſee, den Rittergütern Oammen

dorf, Gleſien, Lochau, Paſſendorf, Queis, Sagisdorf, Schwerz, dem Hofe zu Domnitz,
der Dom und Dorfkirche und dem Comtorate zu Dorf Alsleben zuſtehenden Lehnen,
Zinſen und Dienſte;

2) die Ablöſung der dem Rittergute Kroſigk von mehrern Grundſtücken in Halle und
Giebichenſtein und dazu gehörigen Flur zuſtehenden Lehnen und Zinſen;

3) die Ablöſung des der Oberpfarre zu Löbejün auf den Grundſtücken der Löbejüner
Flur zuſtehenden Naturalzehnts;

4) die Aufhebung des zwiſchen den Häuslern auf der Freiheit zu Oppin und dem da
ſigen Rittergute beſtehenden Dienſt und AbgabenVerhältniſſes;
Die e Ablöſung der der Pfarre zu Schwerz von den daſigen Anſpännern zu leiſtenden

ienſte,werden hierdurch in Gemäßheit des F. 109 des Ablöſungs Geſetzes vom 2. März 1850, inglei
chen des 12 des Ausführungs Geſetzes vom 7. Juni 1821 und des H. 25 der Verordnung
vom 30. Juni 1834 zur Ermittlung unbekannt gebliebener Intereſſenten und zur Feſtſtellung
der Legitimation hierdurch bekannt gemacht.

Alle diejenigen, welche bei dieſen Auseinanderſetzungen ein Intereſſe zu haben vermeinen
und zu denſelben bisher nicht zugezogen ſind, werden aufgefordert, ſich ſpäteſtens bis zu dem auf

den 24. Mai 1851im Geſchäftslokale des Unterzeichneten zu Halle a/S. Verbindungs Chauſſee Nr. 2
anſtehenden Termine zu melden, widrigenfalls ſie die Auseinanderſetzung ſelbſt im Falle einer
Verletzung gegen ſich gelten laſſen müſſen und mit keinen Einwendungen dagegen weiter ge
hört werden.

Halle a/S., den 29. März 1851. Der Regierungs Aſſeſſor.
von Voſſ.

Schuh u. Stieſel-Lager der Vereinigten
SchuhmacherMeiſter.

Einem hochzuverehrenden Publikum die ergebenſte Anzeige, daß wir den 12. April ein
Schuh und Stiefel- Lager auf hieſigem Platze in der gr. Ulrichsſtraße Nr. 69 dem Hrn.
Saucen en vis à Vis eröffnen.

ir bitten ein geehrtes Publikum uns gütigſt zu beehren, und verſprechen beiBedienung die ſolideſten aber feſten Preiſe. s hren re er
Auch werden Beſtellungen jeder Art auf das Beſte und Pünktlichſte ausgeführt.

Halle, d. 10. April 1851.
Die Vereinigten Schuhmacher -Mſtr.

Einem geehrten Publikum die ergebene Anzeige, daß i it Elaubniß einer hochlöblichen Regierung eine Leihbivliothet n re
ſtädt und Umgegend eröffnet habe. Jch mache insbeſondere darauf auf
merkſam, daß ich ſtets auf gute neue Bücher halten werde.

Lauchſtädt, den 10. April 1851. J. I. Schick,
Buchbinder u. Galanteriearbeiter.

Mit Allerhöchſter Genehmigung

jenigen,
Mittags in meine Wohnung,
ten Patienten in ihren Häuſern gewidmet.

S Auch beſitze ich probate Mittel,

und auf Grund medizinal-polizeilicher Prüfung empfiehlt ſich die
rateurin allen hohen Herrſchaften und einem geehrten Publikum, welche an Hühneraugen, Leichdornen, verhärteten Froſtbeulen

oder ins Fleiſch gewachſenen Nägeln leiden. Die Wurzel
Blutverluſt binnen wenigen Minuten vermittelſt einer ſilbernen Nadel ausgehoben.

Ueber dieſe meine von vielen Aerzten auf das vortheilhafteſte anerkannte Operations Methode beſitze ich
höchſten Herrſchaften, von den berühmteſten Profeſſoren und Doktoren inner und außerhalb Deutſchlands.

Da mein Aufenthalt hierſelbſt wegen mehrerer Aufträge nur bis Sonntag den 13. d. Mts. unwiderruflich
welche von dieſem ſchmerzhaften Uebel ſchnell befreit ſein wollen, ſich in den Stunden von 8-10 Uhr

im Gaſthofe zum ſchwarzen Bär Nr. 2, gefälligſt zu bemühen

Unterzeichnete als appröbirte Hühneraugen und LeichdornOpe

der Hühneraugen wird ohne Schmerzen und ohne
Atteſte von hohen und

ſein wird, ſo erſuche ich Die
Morgens, und von 12—2 Uhr

die übrigen Stunden ſind den hochgeehr

en Froſt aus Händen und Füßen zu vertilgen ichdorn Operateutin aus Ber rinH. Meoritz, approbirte und konzeſſionirte Lei



S
Bei m. Tr. Wöller in Beipaig er-ß

schien nachstehendes für Gärtner e
Gartenfreunde gleich nützliches
dessen grosse Brauchbarkeit sich seitvielen Jahren bewährt hat, abermals in
neuer Bearbeitung, und kann dieses durch

der Schwetschlke'schen Sortim.
Der unterweiſende

Hier- und Unhgärtner.

gen begründete Anleitung, olles Erfor-
derliche bei den Anlagen, Culturen

und Treibereien in der
Zierpflanzen-, Baum-, Obſt

Wein und Gemüſezucht
die zweckmäßigſte und vereinfach
teſte Weiſe ſo zu ſorgen, daß bei den
Kuaen Vergnügen der höchſte
Nutzen erzielt wird. Für Gärtner und
Gartenfreunde, ſo wie als Leitfaden
für Gärtnerlehranſtalten bearbeitet von
C. V. Vörster. (Mit Abbildungen.)
Dritte, gänzlich umgearb. und bedeutend vermehrte Auflage. 9
(eleg. geheftet in Umſchlag.) 1 3 15

Der Vorſtand der Pfälz. e e eserklärte, daß ihn noch kein Gartenbuch ſo angeſpro
chen habe, wie dieſes, und krönte des Verfaſſers
Verdienſt durch ein Ehrendiplom. J

Ueberhaupt vereinigen, nach dem einſtimmi
u Urtheile der tüchtigſten Praktiker, dieſes und
runer-BFörster's Blumen u. reärtuer auf ausgezeichnete Weiſe wiſſenſchaftliche

Gründlichkeit mit der leichtfaßlichſten Deutlichkeit
und enthalten einen wahren Schatz von wohlgeprüf
ten Erfahrungen, weshalb ſie anch ſämmtl. eine der
erſten Stellen unter den Gartenbüchern einnehmen.

ne ca

Buchhandlung (Wfefrer):

Volländ. Lehr und Handbuch des Gar
tenbau's in allen ſeinen einzelnen
Zweigen und Verrichtungen. Ent
haltend: Praktiſche, auf langjähr. Ghrun-ſ

Preußiſche NentenVerſicherungs Anſtalt.
Bekanntmachung.Die im 64. vorgeſchriebene Reviſion der Statuten der Preußiſchen RentenVerſiche

rungs Anſtalt iſt erfolgt, und den revidirten Statuten mittelſt Allerhöchſter Cabinets Ordre
vom 17. Februar 1851 die Landesherrliche Genehmigung ertheilt worden.

Die bisherigen Statuten treten nunmehr, vorbehaltlich der Rechte der beſtehenden Jah
ede Buchhandlung des In- und r res Geſellſchaften, außer Kraft, und an ihrer Stelle die revidi

en a evidirten Statuten in Wirkſamkeit.Iandes bezogen werden, in Halle in Unſere Hauptkaſſe und ſämmtliche Agenturen ſind mit gedruckten Exemplaren der Wenn
verſehen.

Mit Rückſicht auf den 35. der revidirten Statuten wird zugleich zur Kenntniß des be
theiligten Publikums gebracht daß die öffentlichen Bekanntmachungen der Anſtalt für die Zu
n bis t anderweite Beſtimmung durch die hieſige Voſſiſche und Spenerſche Zeitung er
gehen werden.

Berlin, den 11. März 1851.
Curatorium der Preußiſchen RentenVerſicherungs Anſtalt

Gamet.
e

Für Eingetroffen ealle d t dri de e e e th Goldberger 8Dritter Fahresberfeoht.
10 Bogen gr. Lexicon Format in farbigen Umſchlag geheftet.

Motto: Nichts iſt der Heilkunde nachtheiliger, als der ärztliche Hochmuth; er macht
blind gegen die Leiſtungen Anderer, und blind gegen die eigenen Schwächen. In einer Wiſ

ſenſchaft aber, die nur auf Erfahrungen beruht auf einer vor urtheilsfreien, unbe
fangenen Anſchauung der Natur, muß uns eine jede reine Beobachtung willkommen ſein,
woher ſie auch immer kommen mag. Dr. Juengken.Dieſes Buch conſtatirt durch beſondere amtlich beglaubigte Atteſte

1878 Heilungen,welche in den ſpeciell angegebenen Krankheitsfällen durch die Anwendun der galvanoelectri

ſchen Ketten von J. T. Goldberger erzielt worden ſind; beigefügt i eine hereſſn nte
Abhandlung für gebildete Nichtärzte:

Die Heilmittel des Arzeneiſchatzes
c gegrheumatiſche, gichtiſche und nervöſe Uebel aller Art,

mit Beziehung auf die Goldberger'ſchen galvanoelectriſchen Ketten,

Königl. Sanitätsrath wr. Strahl,
und manches andere Beachtenswerthe. Es verdient dieſes in der neueſten mediciniſchen Lite
ratur einzig daſtehende Buch mit ſeinen ſo glaubhaften Beweiſen und Thatſachen um ſo mehr

Veränderungshalber,
und um gänzlich damit zu räumen, verkaufe
ich von jetzt ab meine Schuhwaaren zu dem

SeCh. G. Gebhardt, gr. Klausſtr. Nr. 894.

Eine Apotheke
im Preußiſchen, mit eirca 3 bis 4000 Um
ſatz, wird von einem zahlungsfähigen Käufer
geſucht. Gefällige Offerten erbittet man unter
der Chiffre O. L. post restante Neustadt
Magdeburg.

Bad Wittekind.
Freitag d. 11. d. M. Nachmittags 3 Uhr

Concert. Stadtmuſikchor.
Oſter Eier

in der größten Auswahl und dem neueſten Ge
ſchmack empfiehlt Guſtav Rinck.

PargNüſſe
erhielt neue Sendung

Carl Kramm,
gr. Ulrichsſtr. Nr. 13.

Echt engl. Porterbier
empfing ſo eben Carl Kramm.

Friſche feinſchmeckende Weimar-

ſche ſüße Sahnenbutter
erhielt ſo eben Carl Kramm,

gr. Ulrichsſtr. Nr. 13.

ſetzen ſind noch billig zu haben bei Wilhelm Finger nebſt Frau.

die vollſte Aufmerkſamkeit der Leſenden, als es ihnen eine troſtreiche Beruhigung gewähren
muß, zu erfahren, wie ſo viele ihrer Leidensgefährten durch dieſes Mittel ſchnell und gänzlich
geneſen ſind.

Albert Bertram, Depoſitair in Alsleben a/S.

Theater in Halle.
Freitag den 11. April 1851 zweite Vorſtellung der bioplaſtiſchen Geſellſchaft des Gio-

vanni Viti, HofBalletmeiſter Sr. Hoheit des GrandSultans von Konſtantinopel, in
drei Abtheilungen

Erſte Abtheilung: OIIa potrida, oder Wettkampf der Jongleurs, Gymnaſtiker,
olympiſchſyriſchen Equilibriſten, KryſtallAkrobaten, Grotesqueur, LuftVoltigeurs und Athleten.

Zweite und dritte Abtheilung
Bioplaſtiſche Akademie lebender Bilder.

Preiſe der Plätze wie gewöhnlich. Kaſſeneröffnung 6 Uhr, Anfang 7 Uhr. Die Erklä
rung der lebenden Bilder iſt an der Kaſſe für 2 zu haben. Billets ſind von Morgens
9 Uhr bis Abends 4 Uhr in meiner Wohnung, im Gaſthauſe zum „goldenen Löwen Zim
mer Nr. 6 zu bekommen. Giovanni Viti Director
r wünſcht zu Oſtern oder ſo FamilienNachrichten.

C. H. H. Hinze, TodesAnzeigeKunſt und Handelsgärtner. Am 7. d. M. N zeige.
N. Nachmittags um 2 Uhr entrißt ſtän t (Grafſchaft Nansfeld uns der bittere Tod unſere vielgeliebte Tochter

C Ein ſtädtiſches Wohnhaus worin Emma in einem Alter von 67 Jahren.
ſeither ein Barbiergeſchäft ſchwunghaft betrie- Dies theilnehmenden Freunden und Be
ben worden iſt, weiſet zum ſchleünigen Ver kannten zur Nachricht, mit der Bitte um ſtil
kaufe nach Karſtädt Kommiſſionär les Beileid.

2 ö i Merſeburg.e e Teutſchenthal, den 9. April 1851.
Einige Schock Pflaumenbäume. zum Ver Die trauernden Eltern

Lauterbach in Schkeuditz,

Volksliedertafel.
Wir erſuchen unſere Mitglieder zur Been

digung der nöch übrigen Geſchäfte ſich Sonn

e

Marktberichte.
Halle, den 10. April.

Einen Lehrling ſucht der Bäckermeiſter
Schneider in Cönnern.

abend Punkt 8 Uhr in unſerem Geſellſchafts Weizen 1 10 A bis 20 3lokal einfinden zu wollen. ſelſchaſts See e s 7 a 7
Der Vorſtand. Hafer 20 26

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.
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